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Univ.-Prof. Dr. Martin Kocher 

Bundesminister 

Stubenring 1, 1010 Wien 
Herrn 

Präsidenten des Nationalrates 

Mag. Wolfgang Sobotka 

Parlament 

1017 Wien 

Geschäftszahl: 2022-0.714.449 Ihr Zeichen: BKA - PDion (PDion)12553/J-NR/2022 

Wien, am 2. Dezember 2022 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Dagmar Belakowitsch und weitere haben am 

04.10.2022 unter der Nr. 12553/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage be-

treffend Luxus-Urlaub der Generalsekretärin des Arbeits- und Wirtschaftsministeriums 

gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Zu den Fragen 1 bis 3 

• Wie hoch war der Urlaubsanspruch von Generalsekretärin und Kabinettschefin 

Mag. Eva Landrichtinger im vormaligen Bundesministerium für Arbeit (BMA) in den 

Jahren 2020, 2021 und 2022? 

• Wie hoch ist der Urlaubsanspruch von Generalsekretärin Mag. Eva Landrichtinger 

im neuen Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft (BMAW) im Jahr 2022 aktu-

ell? 

• In welchem Ausmaß und in welchen Zeiträumen konsumierte Frau Mag. Eva Land-

richtinger in BMA bzw. BMAW Ihren Urlaubsanspruch in den Jahren 2020, 2021 

und 2022?  
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Frau Mag. Eva Landrichtinger wird im Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft auf 

Basis des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 beschäftigt. Dieses regelt ihre Pflichten 

ebenso wie ihre Rechte und Ansprüche, zu diesen gehört der Anspruch auf Erholungsur-

laub. 

Konkrete Daten zur Inanspruchnahme von Erholungsurlaub durch Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter des Ressorts stellen keinen dem Interpellationsrecht unterliegenden Gegen-

stand der Vollziehung des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft dar. 

Zur Frage 4 

• Wurde bzw. wird diese "Urlaubscausa" im BMAW als "Verschlusssache" behandelt? 

 

Im Ressort existiert weder eine "Urlaubscausa", noch eine diesbezügliche "Verschlusssa-

che". 

Zur Frage 5 

• Gab es diesbezüglich irgendwelche Weisungen der Generalsekretärin an die zu-

ständigen Stellen im BMAW?  

o Wenn ja, wann und welchen Inhalt haben diese? 

Nein. 

Univ.-Prof. Dr. Martin Kocher 

Elektronisch gefertigt 
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